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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1959

Norm

UWG §9 C5

Rechtssatz

Beim Bestehen vertraglicher Bindungen muß die Wirkung einer Marke gegenüber einer anderen (§ 9 UWG) nach dem

Inhalt dieser Abmachungen beurteilt werden; das kann zur Folge haben, daß der Inhaber des nach dem

Markenregister früher eingetragenen Markenrechts die Einrede des besseren Rechts nicht erheben darf und das

spätere Markenrecht dadurch Anspruch auf uneingeschränkte Beachtung erheben kann.
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